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Manfred Verhaagh & Albrecht Manegold:

Neue Abhängigkeiten im Museum - die Alkoholsammlung

Ethanol (auch Athanol oder Ethylalkohol) ist eine

gefährliche Droge, die bei entsprechendem Kon-

sum zu Abhängigkeit und gravierenden körper-

lichen Schäden führen kann. In naturkundlichen

Sammlungen wird dieser Alkohol universell zur

Konservierung sogenannter Nasssammlungen

benutzt. Früher meistens in 7)o/oiger Konzent-

ration eingesetzt, kommen heute immer häufi-

ger auch Aufbewahrungen in 96o/oer und sogar

299,8o/o Konzentrationen vor, um die DNA im
Gewebe besser vor Zerfall zu bewahren. Gleich-

zeitig ist Ethanol in höheren Konzentrationen in

mehrfacher Hinsicht ein chemischer Gefahrstoff
(Angaben aus DGUV 2019), der z.B. als Flüssig-

keit und Dampf leicht entzündbar ist (Flamm-

punkt 70o/o: 2l "C; 95 o/o: l6'C). Außerdem kann

es bei unzureichender Belüftung arr Bildung

explosionsfähiger, leichtentzündlicher Dampf-

Luftgemische kommen (untere Explosionsgrenze

3, 1 Volumenprozent, obere Explo sionsgrenze 27,7

Volumenprozent). Da Ethanoldämpfe schwerer

als Luft sind, ist dabei insbesondere die Anreiche-

rung von geflährlichen Konzentrationen in Boden-

nähe zu beachten. Wegen der Explosionsgefahr,

aber auch wegen seiner toxischen Eigenschaften

für Organismen, muss auch das unkontrollierte
Eindringen in die Kanalisation und in den Boden

bzw. in Oberflächen- und Grundwasser verhindert
werden. Unzulässig ist die Lagerung von größeren

Mengen beispielsweise in Durchgängen, Durch-
fahrten, Treppenräumen, allgemein zugänglichen

Fluren, auf Dächern, in Dachräumen und Arbeits-

räumen (DGUV 2019). Die maximal zulässigen

Lagermengen sowie der allgemeine Umgang mit
dem Gefahrstoff sind den Technischen Regeln

für Gefahrstoffe (TRGS) der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA 1988-

2O2O), z.B. f;jrr die ,,Lagerung von Gefahrstoffen

in ortsbeweglichen Behältern" in der TRGS 510

(BAuA 2015), zu entnehmen.

Zahlreiche dieser Regeln wurden in der Vergan-

genheit sicher nicht nur am Staatlichen Museum

für Naturkunde Karlsruhe (SMNK), sondern auch

in anderen Museen nicht gekannt, nicht beachtet

oder nur teilweise durchgeführt. Dabei gibt es gute

Gründe, das Gefahrenpotential von Ethanol ernst

zu nehmen, auch wenn jahrelang nichts passiert ist.

So schreckte am 15.5.2010 die Schlagzeile ,,Incön-

dio no Butantan deströi maior acervo de cobras do

pais" in der brasilianischen Zeitung Globo (2010)

oder am 19.5.2010 in der Zeilung Uol (2010) die

Analyse eines Wissenschaftlers:,,Perdemos mais

com o incöndio do Butantan do que se tivösse-

mos queimado dezenas de bibliotecas", weltweit

Naturkundler auf, da ein verheerender Brand im
Instituto Butantan von Säo Paulo einen Großteil

der weltberühmten Sammlung von Schlangen und

einen wichtigen Teil der Spinnen-Sammlung ver-

nichtete. Das Museum besaß eine Sammlung von

ca. 80.000 Schlangen und 500.000 Gliederfüßern

wie Spinnen und Skorpionen. Die Tiere waren in

Gläsern mit Ethanol konserviert. Brandauslöser

war wohl ein elektrischer Defekt.

In Deutschland ist der Umgang mit Gefahrstof-

fen in der Betriebssicherheitsverordnung (Betr-

SichV BMJV 2015) und in der Gefahrstoffuerord-
nung (GefStoffV, BMJV 2010) geregelt. Sie regelt

die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch den

Arbeitgeber, die Benutzung von Arbeitsmitteln
durch die Beschäftigten bei der Arbeit sowie die

Errichtung und den Betrieb von überwachungsbe-

dürftigen Anlagen im Sinne des Arbeitsschutzes.

Das in ihr enthaltene Schutzkonzept ist auf alle

von Arbeitsmitteln ausgehenden Gef,ährdungen

anwendbar. Die materiellen Anforderungen zum

Brand- und Explosionsschutz werden seit Inkraft-
treten der Novellierung 2015 ausschließlich in der

Gefahrstoffverordnung geregelt. Die Gefstoffv ist

im Chemikaliengesetz (ChemG) enthalten (BMJV

1980-2019) und regelte seit 2005 die Umsetzung

der Gefahrstoff-Richtlinie der EU.

Seit 2005 ist auch das Arbeitsschutzgeselz

gesetzliche Grundlage für die Gefstoffv. Derzeit
maßgebliche gesetzliche Grundlage ist die europä-

ische Richtlinie 2014127lEU (Europäische Union
20I4a), die am 19. November 2016 in deutsches

Recht umgesetzt wurde und die bisherigen Arbeits-

schutzverordnungen neu regelt (BAuA 2017).

Diese Verordnung verlangt, dass bei der Geflähr-

dungsbeurteilung Gefährdungen durch physi-

kalisch-chemische Eigenschaften (insbesondere

Brand- und Explosionsgefahren), durch toxische

Eigenschaften und durch besondere Eigenschaften
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im Zusammenhang mit bestimmten Tätigkeiten

unabhängig voneinander zu beurteilen sind.

In der Gefahrstoffverordnung S6(11) heißt es

(BAuA 2017):,,Die Gef,ährdungsbeurteilung darf
nur von fachkundigen Personen durchgeführt

werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über

die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich

fachkundig beraten zu lassen." In diesem Sinne

hilft z. B. das Bundesamt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA) mit Hinweisen zu Bera-

tungsunternehmen.

Weder das SMNK noch das für den Gebäudeun-

terhalt zuständige ,,Hochbauamt Vermögen und

Bau Baden-Württemberg, Amt Karlsruhe" ver-

fügte über eine im oben genannten Sinne fach-

kundige Person. Die einschlägige Literatur zu

Nasssammlungen (2. B. Simmons 2014) glbt zwar

gute allgemeine Hinweise, aber basiert nicht auf

der aktuellen deutschen Rechtslage und über-

zeugte das Hochbauamt nicht, so dass auf Kosten

des SMNK die externe Beratung durch die Firma

,,B.A.D. Gesundheitsvorsorge und Sicherheits-

technik GmbH" mit Sitz in Bonn in Anspruch

genommen wurde. Der von der Firma empfohlene

Maßnahmenkatalog umfasste folgende wesentli-

che Punkte:
. Der Bodenbelag der Räume muss gegen Etha-

nol beständig und undurchlässig sein, dies gilt
auch für den Brandfall. Es können z. B. geeignete

Fliesen verwendet werden, sofern die Fugen zwi-

schen den Fliesen genauso undurchlässig sind.

. Zugangstüren halten 30 Minuten einem Brand

stand (T30).

. Behälter sind immer geschlossen zu halten,

offene Behälter sind verboten.
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. Ausgelaufene Flüssigkeit ist ungehend ar,rfzu-

nehmen und in f-er.rerbeständige Behälter zu

geben und anschliel3end zu entsorgen (Abb.l).
. Das Fass mit dem Alkoholvorrat (200l) ist

in einem geschlossenen Sicherl-reitsschrank
(Typ 90) r-nit 5-fächem Lufiwechsel des

Schrankvolumens/h err,rfzubewahren. Die Lüf'-

tung muss äberwacht, die abgesaugte Lr"rft nach

draußen abgeführt werden (Abb.2a, b). Die
Abfüllung erfolgt durch eine geeignete Fass-

pumpe (explosionsgeschützt ausgeführt, Poten-
tialar"rsgleich) in Transportbehälter aus Edelstahl
oder Kunststoff (Abb.3). Hierzr"r gibt es rrecha-
nische sowie elektrische Geräte auf der-n Markt.
Wichtig ist nur die Eignung der Pumpe für den

Urlgang mit Alkohol und eine entsprechende
Ausführung der Pumpe nach den ATEX-Richt-
lir-rien der Europäischen Union (ATn-rosphöres

Explosibles; European Commission 2012, Euro-
päische Union 2014b, BMJV 2016).

. Fr"ir Um- und Belülltätigkeiten ist ein Gefahr-
stoffarbeitsplatz mit permanenter Absaugur-rg

einzurichten (Abb.4). Grund ist der relativ nied-
rige Flammpunkt von hochprozentigem Etha-
nol.

. Alle Lagerregale oder Schränke sind ar.rs Metall
(mit Potentialausgleich); Auffängwannen sind
r-richt unbedingt notwendig, aber von Vorteil.

. E,ine stationäre Gaswarnanlage mit Detektorer-r

in Bodennähe (Abb. 5) zur Überwachur-rg der
Alkoholdärnpfe r.r-russ installiert werden mit opti-
schem (tiber Blinklichtanlage; Abb.6) und akus-
tischem Warnsignal (über Lautsprecher Abb.7)
bei Erreichen von l0o/o der unteren Explosi-
onsgrenze. Die ir-r einem Nebenraum befindli-
che Anlagensteuerung (Abb. S) wird entspre-
chend konfiguriert (Grer-rzwert in z. B. ppm), die

linlis: i\bb. 6: \\rarnblinlilichtanlasc bci
r't-ltirlttt't ( rir\l\, rt)l( tttt llti(rn

rcchts:'\bb. 7: I;xplosiorrsecscltiitztc
Larrtsprcchrr liir' ( litsu,arrrunq.

Benachrichtigung der Verantwortlichen erfolgt
durch automatisch versandte Sprachnachricht
aufs Handy und per E-Mail. Bei Erreichen von
30o/o der unteren Explosionsgrenze wird zusatz-

lich ein Ausgang in der Anlagensteuerung akti-
viert, der die Rär,rme spannr-rngsfrei schaltet und
die technische Raumlüftung aktiviert (10-faches

Raumvolumen/h).
. Eine dauerhafi laufende Lüftung (Abb.9) ist

aufgrund der Gaswarnanlage nicht nötig, da die
Lüftung ,,nur" benötigt wird, wenn eine explo-
sionsgeftihrdete Atmosphäre dar-nit vermieden
werden muss. Auch un Energiekosten in Forn-r

von Strom und Heizung zu sparen, kann auf
diese Weise die Läfiung r-rur ,,bedarfsgesteuert"
in Betrieb gehen. Sobald die Gaswamanlage
den Ansatz einer explosionsgeftihrdeten Atmo-
sphäre, nämlich l0 % der unteren Explosions-
grenzen von Alkohol, detektiert, wird automa-
tisch die Lr"'rftung in Betrieb genol.nmen. Gleich-
zeitig werden die Mitarbeitenden im Bereich des

Raumes gewarnt. Die Lr"iftung bzw. der Lüfier-
motor muss für den Einsatz in Ex-Zone I geeig-
net sein (Gerätekategorie 1G oder 2G, Tempera-
turklasse T4 oder höher).

. Neben der normalen Beleuchtung ist eine explo-
sionsgeschutzte Sicherl-reitsbeleuchtr"rng ( Geräte-
kategorie lG, Terlperaturklasse T4 oder höher)
zu installieren, damit Personen bei Abschaltung
der Stromversorgung den Raum sicher verlassen

können (Abb.10).
. Es wird en-rpfohlen, ar"rch die Branclrnelder und

Lautsprecher explosionsgeschr-itzt auszuführen
(Abb. I l).

. Alle Geräte, Anlagen ur-rd Sicherheitseinrichtun-
gen sir-rd regelmäßig zu warten, die Wartunger-r

sir-rd zu dokun-rentieren. Der Zugangzu den Räu-
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men ist nur einem f-estgelegten, geschulten Per-

soner)kreis gestattet.
. Die Räume sind gemäß der GefStof'fV am

Zugang zum Raum gut sichtbar und dauerhaft

dreifach (l) mit dem Verbotszeichen ,,Keine
offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und
Rauchen verboten", (2) mit dem Verbotszeichen

,,Zutritt für Unbefugte verboten" und (3) mit
dem Warnzeichen ,,Warnung vor explosionsfli-
higer Atmosphäre" zu kennzeichnen.

Diese Vorgaben wurden über einen Zeitraum von
zwei Jahren durch das zuständige Hochbauamt flir
die beiden Sammlungsteile in die Praxis umgesetzt.

Dazu musste der Boden in einem der vorgesehe-

nen Räume komplett entfernt und eine völlig neue

Bodenplatte hergestellt werden (Abb. l2), im ande-

ren Raum genügte die teilweise Erneuerung des

Bodenbelags aus Fliesen. Für die Unterbringung
eines Teils der Sammlungsgefäße konnten bereits

vorhandene Blechschränke weitergenutzt werden,

zusätzlich wurden Regalsysteme mit genormten
Kunststoffwannen angeschafft (Abb. 13a, b). Alle
Schränke und Regalteile wurden an den Potential-

ausgleich angeschlossen.

"- *q.{,":'

Abb. I I : Irxplosionsgcsch ii tz-tcr lhucli nrclticr.

Fazit: Es tiberlege sich jede/r wohl, ob sie/er sich

von Alkohol abhängig macht.

Dank: Wir danken Michael Falkenberg (SMNK)

sowie Frau Dray{3, Herrn Gack, Herrn Rieth und
Herrn Rosemeier (Vermögen r,rnd Bau Baden-

Württemberg, Amt Karlsruhe), ohne deren Arbeit
eine zeitgemäße Unterbringung der Nasssamm-

lungen am SMNK nicht erreicht worden wäre.
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Abb. I2: Ncuaulbiru clcs lirclcrrs (ciscrrben'clrrtcr Irstrich,
Irlicscn ).
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